
 

 

 

Stadtkanzlei 

 6e7e2711-5a29-4b86-ad61-7ec274621700 

Beschlüsse des Gemeinderates 

Der Gemeinderat hat sich an seiner Sitzung vom 19. Mai 2022 mit folgenden Geschäften befasst: 

 
1. Protokoll der Sitzung vom 7. April 2022 

 

 Das Protokoll der letzten Sitzung wird mit den eingebrachten Änderungen einstimmig ge-

nehmigt. 

 

2. Botschaft Ausbau Bahnhof Chur West 

 

Der Antrag des Stadtrates wird wie folgt einstimmig zum Beschluss erhoben: 

 

1. Der Ausbau Bahnhof Chur West wird genehmigt und der Bruttokredit von Fr. 20.7 Mio. 

inkl. MwSt (+/- 10 %, Kostenstand Mai 2022, Konto 5010.01, Kostenstelle 72.9045 

"Bahnhof RhB Chur West, Anbindung Bus / Velo / Velostation") bewilligt. Dieser Ver-

pflichtungskredit erhöht oder vermindert sich auf der Basis der Bruttokosten im Aus-

mass des Baupreisindexes Region Ostschweiz. 

2.  Ziffer 1 untersteht gestützt auf Art. 11 lit. b Stadtverfassung dem obligatorischen Refe-

rendum.  

 

3. Botschaft Kulturraumnetzwerk Chur 

 

Der Antrag des Stadtrates wird wie folgt mit 17 Ja- zu 4 Nein-Stimmen zum Beschluss 

erhoben: 

 

1.  Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Umsetzung des "Zielbilds Kulturräume" 

durch das Kulturraumnetzwerk Chur.  

2.  Die jährlich wiederkehrenden Mittel an den Verein "Kulturraumnetzwerk Chur" in der 

Höhe von Fr. 521'000.-- (Kostendach) werden genehmigt.  
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3.  Der Ausgabenbeschluss gemäss Ziffer 2 untersteht gestützt auf Art. 11 lit. c der 

Stadtverfassung (RB 111) dem obligatorischen Referendum.  

 

4. Botschaft Masanserstrasse, Weisstorkelgasse - Schulheim Masans 

 

Der Antrag des Stadtrates wird wie folgt mit 17 Ja- zu 3 Nein-Stimmen (1 Enthaltung) zum 

Beschluss erhoben: 

 

1.  Das Strassenprojekt Masanserstrasse, Weisstorkelgasse – Schulheim Masans mit 

Kreisel Scalärastrasse sowie Instandsetzung der Werkleitungen wird genehmigt und 

ein Bruttokredit Stadt von Fr. 1'755'000.-- (inkl. MwSt), Konto 5010.01, Kostenstelle 

72.9085 "Masanserstrasse, Kreisel Scalärastrasse", +/- 10 % Kostenstand März 

2022, bewilligt. Die Nettokosten betragen Fr. 900'000.-- (inkl. MwSt) wie budgetiert.  

2.  Das Abwasserprojekt Masanserstrasse, Weisstorkelgasse – Schulheim Masans über 

Fr. 350'000.-- exkl. MwSt aus der Spezialfinanzierung Abwasser (gebundene Ausga-

be), Konto 5030.01, Kostenstelle 78.9540 "Masanserstrasse, Kreisel Scalärastrasse, 

Abwasser", +/- 10 % Kostenstand März 2022, wird zur Kenntnis genommen.  

 

5. Auftrag Adrian J. Meier und Mitunterzeichnende betreffend Verbot von Feuerwerk al-

ler Art; Bericht 

 

Der Auftrag wird mit 12 zu 9 Stimmen abgelehnt.   

 

6. Auftrag Mario Cortesi und Mitunterzeichnende betreffend "Erweiterung Parkangebot 

für Motorroller"; Bericht 

 

Der Auftrag wird mit 17 Ja- zu 3 Nein-Stimmen (1 Enthaltung) im Sinne der Erwägungen 

überwiesen.   
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7. Auftrag SVP-Fraktion, Mitte-Fraktion und Mitunterzeichnende betreffend Überprüfung 

und Anpassung der rechtlichen Bestimmungen zu den Aufgaben und der Organisati-

on der Bildungskommission; Bericht 

 

Der Auftrag wird mit 18 Ja- zu 3 Nein-Stimmen im Sinne der Erwägungen überwiesen und 

gleichzeitig abgeschrieben.   

 

8. Auftrag FDP-Fraktion und Mitunterzeichnende betreffend Stärkung der Selbstfinan-

zierung für eine umsichtige Finanzierung der Investitionen; Bericht 

 

Der Auftrag wird einstimmig im Sinne der Erwägungen überwiesen. 

 

9. Auftrag Mario Cortesi und Mitunterzeichnende betreffend Krisenvorbereitung für 

Strommangellage bzw. Blackout in der Stadt Chur; Bericht 

 

Der Auftrag wird mit 16 Ja- zu 5 Nein-Stimmen überwiesen. 

 

10. Fragestunde gemäss Art. 61 Geschäftsordnung 

 

Die Fragen von Gemeinderätin Corina Cabalzar (SP) betreffend Flüchtlingsunterbringungen 

in der Stadt Chur werden durch Stadtrat Patrik Degiacomi beantwortet. 

 

 
 
Beschwerde 
 
Gegen diese Beschlüsse kann innert 30 Tagen seit dieser Veröffentlichung beim Verwaltungsge-
richt des Kantons Graubünden schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerde hat 
ein Rechtsbegehren, den Sachverhalt mit den Beweismitteln sowie eine Begründung zu enthal-
ten. 
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Referendum  
 
Gestützt auf Art. 11 lit. b der Stadtverfassung unterliegt Beschluss Nr. 2, Ausbau Bahnhof Chur 
West, dem obligatorischen Referendum.  
 
Gestützt auf Art. 11 lit. c der Stadtverfassung unterliegt Beschluss Nr. 3, Kulturraumnetzwerk 
Chur, dem obligatorischen Referendum.  
 
 
   Für den Gemeinderat von Chur 
   Stadtkanzlei  

 


